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Stabsstelle Gremien- und 
Öffentlichkeitsarbeit 

 
 

 

 

Vorlage-Nr.: 183/2019 

Az.: FB 7 - Hr. Nill  

Datum: 10.05.2019 

 
Sitzungsvorlage  
 

 

 
Gremium: Gemeinderat 
Am: 11.07.2019 

 
 
Betreff: 
Verabschiedung des 1. Nachtragshaushaltsplans 2019 der Stadt Kornwestheim 
 
Anlage(n): 
Mitzeichnung 
Anlage 1: 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019 
Anlage 2: Tischvorlage VFA 04.07.2019 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Kornwestheim für das Haushaltsjahr 2019 zu 
beschließen (Anlage 1). 

 

Beratungsfolge: 

Vorlage an zur  Sitzungsart Sitzungsdatum Beschluss 
Gemeinderat Verabschiedung öffentlich 11.07.2019  
 

 
Haushaltsrechtliche Deckung 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Entfällt 
 
   
 
Deckungsvorschlag: 
 
Entfällt 
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Sachdarstellung und Begründung: 
 

Nach der Vorlage des Entwurfs des 1. Nachtragshaushaltsplans 2019 der Stadt 
Kornwestheim im Gemeinderat am 27.06.2019 wurde im Verwaltungs-und Finanzausschuss 
am 04.07.2019 und im Ausschuss für Umwelt und Technik am 09.07.2016 über 
verschiedene Einzelpunkte beraten. 
 
In diesem Rahmen wurden auch Änderungen beraten und beschlossen, die sich seit der 
Erstellung des Entwurfs des Nachtragplans noch ergeben hatten. Zu diesen Punkten wurde 
in den VFA am 4. Juli 2019 eine Tischvorlage eingebracht. Diese ist der Vorlage als Anlage 
2 beigefügt. 
 
Die Auswirkungen des 1. Nachtragshaushaltsplans 2019 auf den Haushalt 2018-2019 der 
Stadt Kornwestheim stellen sich wie folgt dar:  
 
a) Im Ergebnishaushalt  wird sich das bisher ausgewiesene ordentliche Ergebnis  
von -6.845.600 EUR auf -92.200 EUR vermindern. Der Ergebnishaushalt würde sich durch 
den Nachtrag somit um 6.753.400 EUR verbessern. Ausschlaggebend hierfür sind 
insbesondere die hohen Mehrerträge aus der Gewerbesteuer und den Zuweisungen (v.a. 
Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs). 
 
Für das außerordentliche Ergebnis erfolgt im Rahmen des Nachtrags keine Änderung. Das 
Gesamtergebnis verbessert sich somit ebenfalls um 6.753.400 EUR auf 2.417.800 EUR 
(bisher: - 4.335.600 EUR). 
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b) Im Finanzhaushalt würde der bisher vorgesehene Finanzierungsmittelbedarf (Rd. Nr. 
32) von - 8.040.500 EUR auf - 1.039.400 EUR gesenkt werden. Im Wesentlichen beruht 
diese Verbesserung um 7.001.100 EUR auf den hohen Mehrerträgen aus der 
Gewerbesteuer und den Zuweisungen. Der Zahlungsmittelüberschuss des 
Ergebnishaushalts beträgt 3.519.300 EUR (+ 6.753.400 EUR). 
 
Sowohl die Einzahlungen als auch die Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit erfahren 
durch den Nachtrag Kürzungen. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus 
Investitionstätigkeit verringert sich von - 4.806.400 EUR auf - 4.558.700 EUR. 
 
c) Die bisher vorgesehene Verpflichtungsermächtigung über 10.140.000 EUR wird auf 
einen Betrag in Höhe von 9.690.000 EUR angepasst. 
 
d) Die bisher im Haushaltsplan 2019 vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe 
von 0 EUR bleiben im Nachtrag bestehen. 
 
e) Insgesamt würde sich durch den Nachtragsplan 2019 die Änderung des 
Finanzierungsmittelbestandes (Rd. Nr. 36) von - 8.040.500 EUR auf – 1.039.400 EUR 
verändern, also eine Verbesserung von 7.001.100 EUR ergeben. 
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Der Doppelhaushaltsplan 2018-2019 war genehmigungsfrei und die Gesetzmäßigkeit der 
Haushaltssatzung wurde mit Erlass vom 09.03.2018 vom Regierungspräsidium Stuttgart 
bestätigt. Auch der vorliegende Nachtragsplan bedarf keiner Genehmigung . Der 
festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf keiner Genehmigung, 
da im Finanzplan für die Folgejahre keine Kredite veranschlagt sind. 
 
Dem Gemeinderat wird empfohlen, die in der Anlage beigefügte 1. Nachtragssatzung 2019 
für die Stadt Kornwestheim zu beschließen. 
 
 
 
 
 
 
 


